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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/2096, 15/4441 

Gesetz zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes und 
des Parlamentarischen Kontrollgremium-Gesetzes 

§ 1 
Änderung des Polizeiaufgabengesetzes 

Das Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayeri-
schen Staatlichen Polizei (Polizeiaufgabengesetz – PAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1990 
(GVBl S. 397, BayRS 2012-1-1-I), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Juli 2001 (GVBl S. 348), wird wie folgt 
geändert: 

1. Das amtliche Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geän-
dert: 

Nach den Worten „Art. 34 Besondere Bestimmungen 
über den Einsatz technischer Mittel in Wohnungen“ 
werden die Worte:  

„Art. 34a  Datenerhebung und Eingriffe in den Tele-
kommunikationsbereich 

 Art. 34b  Mitwirkungspflichten der Diensteanbieter 

 Art. 34c  Verfahrensregelungen, Verwendungsverbo-
te, Zweckbindung, Benachrichtigung und 
Löschung“ 

eingefügt. 

2. Art. 30 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) 1Schwerwiegende Straftaten im Sinn dieses Geset-
zes sind 

1. Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und 
der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates 
oder des Landesverrats und der Gefährdung der 
äußeren Sicherheit (§§ 80, 81, 82; §§ 94, 96 Abs. 1, 
jeweils auch in Verbindung mit § 97b; §§ 97a, 98 
Abs. 1 Satz 2, § 99 Abs. 2, §§ 100, 100a Abs. 
4 StGB), 

2. Straftaten gegen die öffentliche Ordnung (§ 129 
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4, §§ 129a, 129b 
StGB), 

3. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
(§ 176 Abs. 1 und 2, §§ 176a, 177, 184b Abs. 1 
bis 3 StGB), 

4. Straftaten gegen das Leben   
(§§ 211, 212 StGB, § 6 Völkerstrafgesetzbuch), 

5. Straftaten gegen die persönliche Freiheit (§§ 232, 
233, 233a Abs. 2, §§ 234, 234a Abs. 1, §§ 239a, 
239b StGB), 

6. gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der §§ 
306 bis 306b, 307 Abs. 1 und 2, § 308 Abs. 1, 
§ 309 Abs. 1, § 310 Abs. 1, § 313 Abs. 1, § 314 
Abs. 1, § 315 Abs. 3, § 315b Abs. 3, §§ 316a, 316c 
StGB, 

7. Verbrechen gegen die Menschlichkeit   
(§ 7 Völkerstrafgesetzbuch), Kriegsverbrechen   
(§§ 8 bis 12 Völkerstrafgesetzbuch), 

8. Straftaten nach § 51 Abs. 1 in Verbindung mit 
Abs. 2, § 52 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 5 
des Waffengesetzes oder nach § 19 Abs. 2, § 20 
Abs. 1, jeweils auch in Verbindung mit § 21 des 
Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen, 

9. Straftaten nach § 22a Abs. 1 in Verbindung mit 
Abs. 2 des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen, soweit offensichtlich ist, dass keine 
Genehmigung oder behördliche Erlaubnis erteilt 
werden kann, und 

10. Straftaten nach § 30a des Betäubungsmittelgesetzes 
oder § 30b des Betäubungsmittelgesetzes in Ver-
bindung mit § 129 Abs. 4 StGB, soweit offensicht-
lich ist, dass keine Genehmigung oder behördliche 
Erlaubnis erteilt werden kann, 

unter der Voraussetzung, dass die Tat auch im Einzel-
fall schwer wiegt. 2Straftaten von erheblicher Bedeu-
tung sind über die in Satz 1 Halbsatz 1 genannten hin-
aus insbesondere Verbrechen, die in § 138 StGB ge-
nannten Vergehen sowie die gewerbs- oder bandenmä-
ßig begangenen Vergehen nach  

1. den §§ 243, 244, 253, 260, 263a, 265b, 266, 283, 
283a, 291 oder §§ 324 bis 330a StGB, 

2. § 52 Abs. 1 Nr. 1 des Waffengesetzes, 
3. § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 oder § 29a Abs. 1 Nr. 2 

des Betäubungsmittelgesetzes, 
4. § 96 des Aufenthaltsgesetzes.“ 



Seite 2 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache  15/4478 

3. Art. 33 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
„2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel  

a) zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder  
-aufzeichnungen, 

b) zur Feststellung des Standortes oder der 
Bewegungen einer Person oder einer be-
weglichen Sache, 

c) zum Abhören oder zur Aufzeichnung des 
nichtöffentlich gesprochenen Wortes,“  

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:  
aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.  
bb) Es werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:  

„2Darüber hinaus kann die Polizei unbeschadet 
des Art. 30 Abs. 3 Satz 2 durch den verdeckten 
Einsatz automatisierter Kennzeichenerken-
nungssysteme in den Fällen des Art. 13 Abs. 1 
Nrn. 1 bis 5 Kennzeichen von Kraftfahrzeugen 
erfassen und sie mit dem Fahndungsbestand 
abgleichen. 3Der Abgleich mit anderen polizei-
lichen Dateien ist nur zulässig, soweit die Da-
teien zur Abwehr von im Einzelfall oder im 
Hinblick auf bestimmte Ereignisse allgemein 
bestehenden Gefahren errichtet wurden und 
der Abgleich zur Abwehr einer solchen Gefahr 
erforderlich ist.“  

c) In Abs. 3 werden nach den Worten „Einsatz techni-
scher Mittel“ die Worte „zur Feststellung des 
Standortes oder der Bewegungen einer Person oder 
einer beweglichen Sache oder“ eingefügt.  

d) Es werden folgende Abs. 6 und 7 angefügt:  
„(6) Für den Einsatz der in Abs. 1 genannten Mittel 
gilt Art. 34c Abs. 4 Sätze 3 bis 5 und Abs. 6 ent-
sprechend. 
(7) 1Von Maßnahmen nach Abs. 1 sind  
1. die Adressaten der Maßnahme sowie 
2. diejenigen, deren personenbezogene Daten im 

Rahmen einer solchen Maßnahme erhoben und 
verwendet wurden, 

zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung des 
Zwecks der Maßnahme, der eingesetzten nicht of-
fen ermittelnden Beamten oder der in Abs. 3 ge-
nannten Rechtsgüter geschehen kann. 2Ist wegen 
desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermitt-
lungsverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet 
worden, ist die Unterrichtung in Abstimmung mit 
der Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies 
der Stand des Ermittlungsverfahrens zulässt. 
3Erfolgt die Benachrichtigung nicht binnen eines 
Jahres nach Beendigung der Maßnahme, bedarf die 
weitere Zurückstellung der richterlichen Zustim-
mung. 4Art. 34 Abs. 6 Sätze 4 bis 6 gelten entspre-
chend.“  

4. Art. 34 erhält folgende Fassung: 

„Art. 34 
Besondere Bestimmungen über  

den Einsatz technischer Mittel in Wohnungen 

(1) 1Die Polizei kann durch den verdeckten Einsatz 
technischer Mittel in oder aus Wohnungen (Art. 23 
Abs. 1 Satz 2) personenbezogene Daten erheben 

1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen, wenn 
dies erforderlich ist zur Abwehr einer dringenden 
Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben  
oder Freiheit einer Person oder für Sachen, soweit 
eine gemeine Gefahr besteht, oder 

2. über Personen, wenn konkrete Vorbereitungshand-
lungen für sich oder zusammen mit weiteren be-
stimmten Tatsachen die begründete Annahme 
rechtfertigen, dass sie eine schwerwiegende Straf-
tat begehen werden. 

²Eine Maßnahme nach Satz 1 ist nur zulässig, wenn 
und soweit 

1. die dort genannten Gefahren nicht anders abge-
wehrt oder die dort genannten Straftaten nicht an-
ders verhütet oder abgewehrt werden können und 

2. für den Fall, dass zu privaten Wohnzwecken ge-
nutzte Räumlichkeiten betroffen sind, in denen sich 
die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, 
allein oder ausschließlich mit engsten Familienan-
gehörigen, mit in gleicher Weise Vertrauten oder 
mit Berufsgeheimnisträgern nach §§ 53, 53a StPO 
aufhält, 

a) tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme 
rechtfertigen, dass Gespräche geführt werden, 
die einen unmittelbaren Bezug zu den in Satz 1 
Nrn. 1 und 2 genannten Gefahren oder Strafta-
ten haben, ohne dass über ihren Inhalt das 
Zeugnis als Geistlicher, Verteidiger, Rechts-
anwalt, Arzt, Berater für Fragen der Betäu-
bungsmittelabhängigkeit, Psychologischer 
Psychotherapeut oder Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeut nach §§ 53, 53a StPO 
verweigert werden könnte, oder 

b) die Maßnahme sich auch gegen die Familien-
angehörigen, Vertrauten oder Berufsgeheim-
nisträger richtet, und 

3. für den Fall, dass sich die Maßnahme gegen einen 
Berufsgeheimnisträger nach §§ 53, 53a StPO selbst 
richtet und die zu seiner Berufsausübung bestimm-
ten Räumlichkeiten betroffen sind, die Vorausset-
zungen der Nr. 2 Buchst. a vorliegen. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 und 3 ist eine 
nur automatische Aufzeichnung zulässig, wenn bei An-
ordnung der Maßnahme abzusehen ist, dass keine Ge-
spräche geführt werden, die dem Kernbereich der pri-
vaten Lebensgestaltung zuzurechnen sind; wird bei ei-
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ner Maßnahme nach Abs. 1 Satz 1 erkennbar, dass sol-
che Gespräche geführt werden, ist die Datenerhebung 
unverzüglich und so lange erforderlich zu unterbre-
chen. 

(3) 1Die Maßnahme darf nur in den Wohnungen des 
Adressaten durchgeführt werden. 2In Wohnungen ande-
rer Personen ist die Maßnahme zulässig, wenn es nicht 
Wohnungen von Berufsgeheimnisträgern nach §§ 53, 
53a StPO sind und auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, dass  
1. der in der Anordnung bezeichnete Adressat sich 

dort aufhält und 
2. die Maßnahme in Wohnungen des Adressaten al-

lein zur Abwehr der Gefahr oder der Straftat nicht 
möglich oder nicht ausreichend ist. 

3Die Erhebung personenbezogener Daten über andere 
als die in Satz 1 genannten Personen ist zulässig, soweit 
sie unvermeidliche Folge einer Maßnahme nach Abs. 1 
Satz 1 ist. 

(4) 1Eine Maßnahme nach Abs. 1 Satz 1 darf nur durch 
den Richter angeordnet werden, bei Gefahr im Verzug 
auch durch die in Art. 33 Abs. 5 Satz 1 genannten 
Dienststellenleiter; in diesem Fall ist unverzüglich eine 
Bestätigung der Maßnahme durch einen Richter einzu-
holen. 2Für die richterliche Anordnung ist Art. 24 Abs. 
1 Satz 3 entsprechend anzuwenden; zuständig ist das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die beantragende Poli-
zeidienststelle ihren Sitz hat. 3In der schriftlichen An-
ordnung sind Adressat, Art, Umfang und Dauer der 
Maßnahme zu bestimmen und die wesentlichen Gründe 
anzugeben. 4Die Maßnahme ist auf höchstens einen 
Monat zu befristen und kann um jeweils nicht mehr als 
einen Monat verlängert werden. 5Ungeachtet des in der 
Anordnung genannten Zeitraums ist die Maßnahme un-
verzüglich zu beenden, wenn die in Abs. 1 Satz 1 ge-
nannten Voraussetzungen nicht mehr fortbestehen; die 
Beendigung ist dem Richter mitzuteilen. 

(5) 1Die durch eine Maßnahme nach Abs. 1 Satz 1 er-
langten personenbezogenen Daten sind besonders zu 
kennzeichnen. 2Sie dürfen nur verwendet werden 

1. zu den in Abs. 1 Satz 1 genannten Zwecken sowie 

2. zu Zwecken der Strafverfolgung, wenn sie nach 
§ 100d Abs. 6 Nr. 3 StPO verwendet werden dür-
fen; eine Zweckänderung ist festzustellen und zu 
dokumentieren. 

3Daten, bei denen sich nach Auswertung herausstellt, 
dass 

1. die Voraussetzungen für ihre Erhebung nicht vor-
gelegen haben oder 

2. sie Inhalte betreffen, über die das Zeugnis als 
Geistlicher, Verteidiger, Rechtsanwalt, Arzt, Bera-
ter für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit, 
Psychologischer Psychotherapeut oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut nach §§ 53, 53a 
StPO verweigert werden könnte oder 

3. sie dem Kernbereich privater Lebensgestaltung  
oder einem Vertrauensverhältnis mit anderen Be-
rufsgeheimnisträgern zuzuordnen sind und keinen 
unmittelbaren Bezug zu den in Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 
und 2 genannten Gefahren oder Straftaten haben, 

dürfen nicht verwendet werden, es sei denn, ihre Ver-
wendung ist zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich. 
4Vor einer Verwendung der Daten ist über deren Zuläs-
sigkeit eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. 
5Bei Gefahr im Verzug kann die Entscheidung auch ein 
in Art. 33 Abs. 5 Sätze 1 und 2 genannter Dienststellen-
leiter treffen; in diesem Fall ist eine richterliche Ent-
scheidung unverzüglich nachzuholen. 6Für die richterli-
che Entscheidung ist Abs. 4 Satz 2 entsprechend anzu-
wenden. 

(6) 1Die Betroffenen sind von Maßnahmen nach Abs. 1 
Satz 1 zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung 
des Zwecks der Maßnahme, der eingesetzten nicht of-
fen ermittelnden Beamten oder der in Abs. 1 Satz 1 ge-
nannten Rechtsgüter geschehen kann. 2Ist wegen des-
selben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsver-
fahren gegen den Betroffenen eingeleitet worden, ist 
die Unterrichtung in Abstimmung mit der Staatsanwalt-
schaft nachzuholen, sobald dies der Stand des Ermitt-
lungsverfahrens zulässt. 3Erfolgt die Benachrichtigung 
nicht binnen sechs Monaten nach Beendigung der 
Maßnahme, bedarf die weitere Zurückstellung der rich-
terlichen Zustimmung. 4Die richterliche Entscheidung 
ist vorbehaltlich einer anderen richterlichen Anordnung 
jeweils nach einem Jahr erneut einzuholen. 5Eine Un-
terrichtung kann mit richterlicher Zustimmung auf 
Dauer unterbleiben, wenn 

1. überwiegende Interessen eines Betroffenen entge-
genstehen oder 

2. die Identität oder der Aufenthaltsort eines Betrof-
fenen nur mit unverhältnismäßigem Aufwand er-
mittelt werden kann. 

6Die gerichtliche Zuständigkeit und das Verfahren rich-
ten sich im Fall des Satzes 2 nach den Regelungen der 
Strafprozessordnung, im Übrigen gilt Abs. 4 Satz 2 ent-
sprechend. 

(7) 1Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestal-
tung zuzurechnen sind und nicht verwendet werden 
dürfen, sind unverzüglich zu löschen; die Löschung ist 
zu dokumentieren. 2Die durch eine Maßnahme nach 
Abs. 1 Satz 1 erlangten personenbezogenen Daten, 

1. deren Verwendung zu den in Abs. 5 Satz 2 ge-
nannten Zwecken nicht erforderlich ist oder 

2. für die ein Verwendungsverbot besteht, 

sind zu sperren, wenn sie zum Zweck der Information 
der Betroffenen und zur gerichtlichen Überprüfung der 
Erhebung oder Verwendung der Daten noch benötigt 
werden; andernfalls sind sie zu löschen. 3Im Fall der 
Unterrichtung des Betroffenen sind die Daten zu lö-



Seite 4 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache  15/4478 

schen, wenn der Betroffene sich nicht innerhalb eines 
Monats nach seiner Benachrichtigung mit Rechtsbehelf 
gegen die Maßnahme gewendet hat; auf diese Frist ist 
in der Benachrichtigung hinzuweisen. 4Im Fall eines 
Rechtsbehelfs nach Satz 2 sind die Daten nach Ab-
schluss des Rechtsbehelfsverfahrens zu löschen. 

(8) 1Die Anordnung eines verdeckten Einsatzes techni-
scher Mittel in oder aus Wohnungen ausschließlich 
zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz tätigen 
Personen obliegt den in Art. 33 Abs. 5 Sätze 1 bis 3 ge-
nannten Stellen. 2Eine anderweitige Verwendung der 
hierbei erlangten Erkenntnisse zu Zwecken der Gefah-
renabwehr oder der Strafverfolgung ist nur zulässig, 
wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richter-
lich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die rich-
terliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. 
3Abs. 4 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 4Die 
Abs. 5 bis 7 gelten im Fall der Verwendung der Daten 
entsprechend. 5Aufzeichnungen aus einem solchen Ein-
satz sind unverzüglich nach Beendigung des Einsatzes 
zu löschen, soweit sie nicht zur Strafverfolgung oder 
Gefahrenabwehr benötigt werden. 

(9) 1Die Staatsregierung unterrichtet den Landtag jähr-
lich über den nach Abs. 1 und, soweit richterlich über-
prüfungsbedürftig, nach Abs. 8 erfolgten Einsatz tech-
nischer Mittel. 2Ein vom Landtag gewähltes Gremium 
übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentari-
sche Kontrolle aus. 

(10) Das Brief- und das Postgeheimnis bleiben unbe-
rührt.“ 

5. Es werden folgende Art. 34a bis 34c eingefügt: 

„Art. 34a  
Datenerhebung und Eingriffe  

in den Telekommunikationsbereich 

(1) 1Die Polizei kann durch die Überwachung und Auf-
zeichnung der Telekommunikation personenbezogene 
Daten erheben 

1. über die für eine Gefahr Verantwortlichen, soweit 
dies zur Abwehr einer dringenden Gefahr für den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person oder für Sachen, soweit eine gemeine Ge-
fahr besteht, erforderlich ist, oder 

2. über Personen, wenn konkrete Vorbereitungshand-
lungen für sich oder zusammen mit weiteren be-
stimmten Tatsachen die begründete Annahme 
rechtfertigen, dass sie eine schwerwiegende Straf-
tat begehen werden oder  

3. über Personen, soweit bestimmte Tatsachen die be-
gründete Annahme rechtfertigen, dass  

a) sie für Personen nach Nrn. 1 oder 2 bestimmte 
oder von diesen herrührende Mitteilungen ent-
gegennehmen, ohne insoweit das Recht zur 
Verweigerung des Zeugnisses nach §§ 53, 53a 
StPO zu haben, oder weitergeben oder  

b) die unter Nrn. 1 oder 2 genannten Personen ih-
re Kommunikationseinrichtungen benutzen 
werden. 

2Datenerhebungen nach Satz 1 dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn die Erfüllung einer polizeilichen Aufga-
be auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich er-
schwert wäre. 3Wird erkennbar, dass in ein durch ein 
Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensverhältnis im 
Sinn der §§ 53, 53a StPO eingegriffen wird, ist die Da-
tenerhebung insoweit unzulässig, es sei denn, die Maß-
nahme richtet sich gegen den Berufsgeheimnisträger 
selbst oder ist zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich. 
4Wird erkennbar, dass in den Kernbereich privater Le-
bensgestaltung eingegriffen wird, ist die Datenerhe-
bung insoweit unzulässig. 

(2) 1Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des 
Abs. 1 auch technische Mittel einsetzen, um  

1. zur Vorbereitung einer Maßnahme nach Abs. 1 
spezifische Kennungen, insbesondere die Geräte- 
und Kartennummer von Mobilfunkendgeräten, so-
wie 

2. den Standort eines Mobilfunkendgerätes zu ermit-
teln. 

2Personenbezogene Daten Dritter dürfen dabei nur er-
hoben werden, wenn dies aus technischen Gründen un-
vermeidbar ist. 3Nach Beendigung der Maßnahme sind 
diese unverzüglich zu löschen. 

(3) 1Die Polizei kann bei Gefahr für Leben oder Ge-
sundheit einer Person 

1. durch die Überwachung und Aufzeichnung der Te-
lekommunikation personenbezogene Daten über 
diese Person erheben oder 

2. technische Mittel einsetzen, um den Standort eines 
von ihr mitgeführten Mobilfunkendgerätes zu er-
mitteln. 

2Weitergehende Maßnahmen nach Art. 34b Abs. 1 
und 2 bleiben unberührt. 

(4) 1Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des 
Abs. 1 Kommunikationsverbindungen der dort genann-
ten Personen durch den Einsatz technischer Mittel un-
terbrechen oder verhindern. 2Kommunikationsverbin-
dungen Dritter dürfen nur unterbrochen oder verhindert 
werden, wenn eine gegenwärtige Gefahr für Leib, Le-
ben oder Freiheit einer Person durch andere Mittel 
nicht abgewehrt werden kann. 

Art. 34b  
Mitwirkungspflichten der Diensteanbieter 

(1) Ist eine Datenerhebung nach Art. 34a Abs. 1 oder 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 angeordnet, hat jeder, der ge-
schäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder 
daran mitwirkt (Diensteanbieter), nach Maßgabe der 
Regelungen des Telekommunikationsgesetzes und der 
darauf beruhenden Rechtsverordnungen zur techni-
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schen und organisatorischen Umsetzung von Überwa-
chungsmaßnahmen in der jeweils geltenden Fassung 
der Polizei die Überwachung und Aufzeichnung der 
Telekommunikation zu ermöglichen. 

(2) 1Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des 
Art. 34a Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 Diensteanbie-
ter verpflichten, 

1. ihr vorhandene Telekommunikationsverkehrsdaten 
der in Art. 34a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 ge-
nannten Personen zu übermitteln, 

2. Auskunft über deren zukünftige Telekommunikati-
onsverkehrsdaten zu erteilen oder 

3. ihr die für die Ermittlung des Standortes eines Mo-
bilfunkendgerätes dieser Personen erforderlichen 
spezifischen Kennungen, insbesondere die Geräte- 
und Kartennummer mitzuteilen. 

2Die Übermittlung von Daten über Telekommunikati-
onsverbindungen, die zu diesen Personen hergestellt 
worden sind, darf nur angeordnet werden, wenn die Er-
forschung des Sachverhalts oder die Ermittlung ihres 
Aufenthaltsorts auf andere Weise aussichtslos oder we-
sentlich erschwert wäre. 3Die Daten sind der Polizei 
unverzüglich zu übermitteln. 

(3) Telekommunikationsverkehrsdaten sind alle nicht 
inhaltsbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit ei-
ner Telekommunikation auch unabhängig von einer 
konkreten Telekommunikationsverbindung technisch 
erhoben und erfasst werden, insbesondere 

1. Berechtigungskennung, Kartennummer, Standort-
kennung sowie Rufnummer oder Kennung des an-
rufenden und angerufenen Anschlusses oder der 
Endeinrichtung, 

2. Beginn und Ende der Verbindung nach Datum und 
Uhrzeit, 

3. vom Kunden in Anspruch genommene Telekom-
munikationsdienstleistung, 

4. Endpunkte fest geschalteter Verbindungen, ihr Be-
ginn und Ende nach Datum und Uhrzeit. 

(4) Für die Entschädigung der Diensteanbieter ist § 23 
des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes ent-
sprechend anzuwenden, soweit nicht eine Entschädi-
gung nach dem Telekommunikationsgesetz zu gewäh-
ren ist. 

Art. 34c  
Verfahrensregelungen, Verwendungsverbote,  

Zweckbindung, Benachrichtigung und Löschung 

(1) Für Maßnahmen nach Art. 34a und Art. 34b gilt 
Art. 34 Abs. 4 Sätze 1 und 2 entsprechend; bei Gefahr 
im Verzug sind die in Art. 33 Abs. 5 Sätze 1 und 2 ge-
nannten Dienststellenleiter anordnungsbefugt. 

(2) 1Soweit eine Maßnahme nach Art. 34a Abs. 3 aus-
schließlich dazu dient, den Aufenthaltsort einer dort 

genannten Person zu ermitteln, darf sie auch durch die 
Dienststellenleiter der in Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 POG genannten Dienststellen oder des Landeskrimi-
nalamts angeordnet werden. 2Diese können die Anord-
nungsbefugnis auf besonders Beauftragte übertragen. 

(3) 1Anordnungen nach den Abs. 1 und 2 sind schrift-
lich zu erlassen und zu begründen. 2Die Anordnung 
muss Namen und Anschrift des Betroffenen, gegen den 
sich die Maßnahme richtet, sowie die Rufnummer oder 
eine andere Kennung des Telekommunikationsan-
schlusses oder des Endgerätes enthalten; im Falle einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit ei-
ner Person genügt eine räumlich und zeitlich hinrei-
chende Bezeichnung der Telekommunikation. 3In der 
Anordnung sind Art, Umfang und Dauer der Maßnah-
me zu bestimmen. 4Die Anordnung ist auf den nachfol-
gend genannten Zeitraum zu befristen:  

1. im Fall des Art. 34a Abs. 4 Satz 1 höchstens zwei 
Wochen, 

2. im Fall des Art. 34a Abs. 4 Satz 2 höchstens drei 
Tage, 

3. in allen anderen Fällen höchstens ein Monat. 
5Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als den in 
Satz 4 genannten Zeitraum ist möglich, soweit die Vor-
aussetzungen fortbestehen. 6Bestehen die in Art. 34a 
und 34b bezeichneten Voraussetzungen nicht fort, ist 
die Maßnahme unverzüglich zu beendigen; die Beendi-
gung ist dem Richter mitzuteilen. 

(4) 1Die durch eine Maßnahme nach Art. 34a und 34b 
erlangten personenbezogenen Daten sind besonders zu 
kennzeichnen. 2Sie dürfen nur verwendet werden 

1. zu den Zwecken, zu denen sie erhoben wurden, 
sowie 

2. zu Zwecken der Strafverfolgung, wenn sie zur Ver-
folgung von Straftaten im Sinn des § 100a Satz 1 
StPO benötigt werden; eine Zweckänderung ist 
festzustellen und zu dokumentieren. 

3Daten, bei denen sich nach Auswertung herausstellt, 
dass 

1. die Voraussetzungen für ihre Erhebung nicht vor-
gelegen haben oder 

2. sie Inhalte betreffen, über die das Zeugnis als 
Geistlicher, Verteidiger, Rechtsanwalt, Arzt, Bera-
ter für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit, 
Psychologischer Psychotherapeut oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut nach §§ 53, 53a 
StPO verweigert werden könnte oder 

3. sie dem Kernbereich privater Lebensgestaltung o-
der einem Vertrauensverhältnis mit anderen Be-
rufsgeheimnisträgern zuzuordnen sind und keinen 
unmittelbaren Bezug zu den in Art. 34a Abs. 1 
Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Gefahren oder Straf-
taten haben, 



Seite 6 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache  15/4478 

dürfen nicht verwendet werden. 4Dies gilt nicht, wenn 
ihre Verwendung zur Abwehr einer gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib, Leben oder Freiheit erforderlich ist. 5In 
diesen Fällen ist eine richterliche Entscheidung über 
die Zulässigkeit der Verwendung unverzüglich nachzu-
holen; Art. 34 Abs. 4 Satz 2 findet entsprechende An-
wendung. 

(5) 1Von Maßnahmen nach Art. 34a Abs. 1, 2 und 4 
sowie Art. 34b sind  

1. die Personen zu unterrichten, gegen die die Maß-
nahme gerichtet war, sowie 

2. diejenigen, deren personenbezogene Daten im 
Rahmen einer solchen Maßnahme erhoben und zu 
den Zwecken des Abs. 4 Satz 2 verwendet wurden. 

2Die Unterrichtung erfolgt, sobald dies ohne Gefähr-
dung des Zwecks der Maßnahme, der eingesetzten 
nicht offen ermittelnden Beamten oder der in Art. 34a 
Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Rechtsgüter ge-
schehen kann. 3Art. 34 Abs. 6 Sätze 2 bis 6 gelten ent-
sprechend. 

(6) 1Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestal-
tung zuzurechnen sind und nicht verwendet werden 
dürfen, sind unverzüglich zu löschen; die Löschung ist 
zu dokumentieren. 2Die durch eine Maßnahme nach 
Art. 34a oder 34b erlangten personenbezogenen Daten, 

1. deren Verwendung zu den in Abs. 4 Satz 2 genann-
ten Zwecken nicht erforderlich ist oder 

2. für die ein Verwendungsverbot besteht,  

sind zu sperren, wenn sie zum Zweck der Information 
der Betroffenen und zur gerichtlichen Überprüfung der 
Erhebung oder Verwendung der Daten noch benötigt 
werden; andernfalls sind sie zu löschen. 3Art. 34 Abs. 7 
Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.“ 

6. In Art. 36 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte „im Sinn von 
Art. 30 Abs. 5“ durch die Worte „von erheblicher Be-
deutung“ ersetzt. 

7. Art. 38 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Abs. 3 eingefügt: 

„(3) 1Die nach Art. 33 Abs. 2 Sätze 2 und 3 erfass-
ten Kennzeichen sind nach Durchführung des Da-
tenabgleichs unverzüglich zu löschen. 2Soweit ein 
Kennzeichen in der abgeglichenen Datei enthalten 
und seine Speicherung, Veränderung oder Nutzung 
im einzelnen Fall zur Verfolgung von Straftaten, 
von Ordnungswidrigkeiten, zur Abwehr einer Ge-
fahr oder im Rahmen einer längerfristigen Obser-
vation oder polizeilichen Beobachtung erforderlich 
ist, gelten abweichend hiervon die Vorschriften der 
Strafprozessordnung und des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten sowie die Abs. 1 und 2.“ 

b) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden Abs. 4 und 5. 

8. Art. 40 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 2 werden nach den Worten „öffentliche 

Stellen“ das Komma und die Worte „sowie an Be-
hörden und sonstige Stellen außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Grundgesetzes und an über- und 
zwischenstaatliche Stellen“ gestrichen. 

b) In Abs. 3 wird das Wort „Gefahrenabwehr“ durch 
die Worte „Abwehr von Gefahren“ ersetzt. 

c) In Abs. 4 wird das Wort „ist“ durch das Wort „er-
scheint“ ersetzt. 

d) Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
„(5) 1Die Polizei kann von sich aus oder auf Ersu-
chen personenbezogene Daten an Behörden und 
Stellen mit polizeilichen Aufgaben und sonstige 
Behörden und Stellen außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Grundgesetzes sowie an über- und zwi-
schenstaatliche Stellen übermitteln, soweit dies 
1. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben erforder-

lich ist, 
2. zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers 

erforderlich erscheint und die Polizei hierzu 
auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union, völkerrechtlicher Vereinbarun-
gen oder sonstiger internationaler Verpflich-
tungen der Bundesrepublik Deutschland er-
mächtigt ist oder   

3. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr durch 
den Empfänger erforderlich erscheint. 

2Die Datenübermittlung unterbleibt, soweit Grund 
zu der Annahme besteht, dass sie gegen den Zweck 
eines Bundes- oder Landesgesetzes verstoßen wür-
de oder schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt würden.“ 

9. In Art. 42 Abs. 3 wird das Wort „sonstige“ durch die 
Worte „Stellen mit polizeilichen Aufgaben und sonsti-
ge Behörden und“ ersetzt. 

10. Dem Art. 46 Abs. 2 wird folgender Satz 4 angefügt: 
„4Abfragen, die mittels automatisierter Kennzeichener-
kennungssysteme durchgeführt werden, dürfen nicht 
protokolliert werden.“  

11. Art. 61 wird wie folgt geändert:  
a) Der Wortlaut in Abs. 4 wird Satz 1 und nach dem 

Wort „Schlagstock,“ werden die Worte „Elektro-
impulsgerät und vergleichbare Waffen,“ eingefügt. 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt:  
„2Waffen können auf Anordnung des Staatsminis-
teriums des Innern zeitlich befristet als Einsatzmit-
tel erprobt werden.“ 

12. In Art. 74 werden nach den Worten „Unverletzlichkeit 
der Wohnung“ die Worte „und das Fernmeldegeheim-
nis“, nach den Worten „Art. 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2,“ 
die Worte „Art. 10,“ und nach den Worten „Art. 106 
Abs. 3“ die Worte „ , Art. 112 Abs. 1“ eingefügt. 
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§ 2 
Änderung des Parlamentarischen  

Kontrollgremium-Gesetzes 

Das Gesetz zur parlamentarischen Kontrolle der Staatsre-
gierung hinsichtlich der Maßnahmen nach Art. 13 Abs. 3 
bis 5 des Grundgesetzes sowie der Tätigkeit des Lan-
desamts für Verfassungsschutz (Parlamentarisches Kon-
trollgremium-Gesetz – PKGG) in der Fassung und Be-
kanntmachung vom 10. Februar 2000 (GVBl S. 40, BayRS 
12-4-I), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 6 des Gesetzes vom 
7. August 2003 (GVBl S. 497), wird wie folgt geändert:  

1. In Art. 1 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Art. 34 
Abs. 6“ durch die Worte „Art. 34 Abs. 9“ ersetzt. 

2. In Art. 3 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Art. 34 
Abs. 6“ durch die Worte „Art. 34 Abs. 9“ ersetzt. 

 

§ 3 
Einschränkung von Grundrechten 

Auf Grund dieses Gesetzes kann das Fernmeldegeheimnis 
(Art. 10 des Grundgesetzes und Art. 112 Abs. 1 der Verfas-
sung) eingeschränkt werden. 

§ 4 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.   

 

 

 

Der Präsident  

I.V. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Vizepräsident  


